
2. Änderung des Bebauungsplanes 248 - Sportzentrum Dürwiß -

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
Liste aller gem. § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB beteiligten Behörden
(frühz. Beteiligung 05.03.2021 bis 19.03.2021 // öffentliche Auslegung 07.05.2021 bis 07.06.2021) 05.08.2021

Lfd. Nr. in der 
Abwägungs- 
tabelle

Institution / Behörde / Verband Zusatz Keine 
Bedenken

Datum der Antwort

Hinweise / 
Bedenken

Datum der Antwort

Behörden/Verbände

1 Bezirksregierung Arnsberg Abt. 6 Bergbau und Energie NRW 12.03.2021

2 Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 22.5 (KBD) 04.03.2021

3 Bundesamt für Instrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)

Referat Infra I 3 04.03.2021

x Bundesnetzagentur

4 Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH 10.03.2021

5 Erftverband 08.06.2021 15.03.2021

6 Geologischer Dienst NRW Landesbetrieb 10.03.2021

7 Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlassung Ville-Eifel Abteilung 4 / Betrieb 
& Verkehr

25.03.2021
27.05.2021
05.07.2021

8 LVR Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland 17.03.2021

Kommunen und Kreise

9 StädteRegion Aachen A 70.5 - Mobilität, Klimaschutz und 
Regionalentwicklung

24.03.2021
09.06.2021
29.07.2021

Natur/ Ökologie/ Landwirtschaft

BUND Kreisgruppe Aachen-Land Kreisgruppe Aachen-Land 12.03.2021

NABU Kreisverband Aachen Kreisverband Aachen-Land 11.03.2021
22.05.2021

Verkehr

11 ASEAG AG 22.03.2021

x AVV GmbH

Versorgungsunternehmen etc.

x Deutsche Telekom Technik GmbH

12 Regionetz (STAWAG/EWV) 18.03.2021
30.06.2021

13 RWE Power Aktiengesellschaft Abteilung Bergschäden 11.03.2021
17.03.2021

x Westnetz GmbH DRW-S-LK-TM

14 Wasserverband Eifel-Rur 01.04.2021
16.06.2021

x Thyssengas GmbH 12.05.2021

10
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2. Änderung des Bebauungsplanes 248 - Sportzentrum Dürwiß -

x PLEdoc GmbH (…übernimmt Verwaltung der Versorgungsleitung 
diverser Betreiber)

11.05.2021

x GASCADE Gastransport GmbH 31.05.2021

x Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 12.05.2021

x BayWa r.e. Operation Services GmbH 11.05.2021

x Amprion GmbH 17.05.2021

x Zweckverband Entsorgungsregion West ZEW

15 EBV GmbH 24.03.2021
08.06.2021

x enwor GmbH energie & wasser vor ort 16.03.2021
26.05.2021

x Unitymedia NRW GmbH

x Vodafone GmbH 22.03.2021
07.06.2021

x E-PLUS Mobilfunk GmbH 01.06.2021

x NETAACHEN GmbH
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Bebauungsplan 248-2 Sportzentrum Dürwiß; Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB 

Ihr Schreiben vom 24.02.2021; Az: 610.51.10.02-248-2 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das o. g. Plangebiet liegt südlich der L 238, Abschnitt 19, die eine durchschnittlichen täglichen 

Verkehr von ca. 5.000 Kfz aufweist. Die Geschwindigkeit auf der L 238 ist auf 50 km/ h reduziert 

und es existiert ein Überholverbot.  

Parallel zur Landesstraße verläuft ein gemeinsamer Rad-/ Gehweg sowie ein Reitweg, 

Im Einmündungsbereich L 238/ Jülicher Straße besteht auf der Stadtstraße eine Markierung, die 

eine Nebeneinanderaufstellung des auf die Landesstraße einbiegenden Verkehrs. Dies ist nicht 

zulässig, da sich die Fahrzeuge gegenseitig in der Sicht behindern.  

Ich bitte diesen Zustand regelgerecht herzustellen. 

Im vorliegenden Fall wird eine außerhalb der Ortschaft Dürwiß liegende Fläche, die bisher einer 

anderen Nutzung (Parkplatz) unterliegt, einer bemerkenswerten Änderung/ Erweiterung unterzo-

gen. Die derzeitige Zuwegung erfährt einen erheblich anderen Verkehr im Rahmen einer Nut-

zungsänderung    

Innerörtlich gelegene Kindergärten mit direktem Zugang zu einer Landesstraße erfahren gem. 

StVO eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h. Dies ist an der freien Strecke der Landes-

straße nicht vorzusehen. Durch die mind. 250 m entfernt liegende Bushaltestelle ist anzunehmen, 

dass Eltern ihre Kinder mit dem Fahrzeug zum Kindergarten bringen und abholen. Dies beutet 4 

Fahrbeziehungen/ Tag und Kindergartenkind.  

Aus dem Bebauungsplan heraus bestehen gegenüber der Straßenbauverwaltung keine rechtlichen 

Ansprüche auf aktive und/oder passive Schutzmaßnahmen gegen Verkehrsemissionen der L 

238 auch künftig nicht. Dabei weise ich auch darauf hin, dass bei Hochbauten mit Lärmreflexionen 

zu rechnen ist. Eventuell notwendige Maßnahmen gehen zu Lasten der Stadt Eschweiler 

Straßen.NRW-Betriebssitz · Postfach 10 16 53 · 45816 Gelsenkirchen · 

Telefon: 0209/3808-0 

Internet: www.strassen.nrw.de · E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de 

Landesbank Hessen-Thüringen 
IBAN: DE20300500000004005815 BIC: WELADEDD 
Steuernummer: 319/5922/5316 

Regionalniederlassung Ville-Eifel 

Jülicher Ring 101 - 103  · 53879 Euskirchen  

Postfach 120161 · 53874 Euskirchen 

Telefon: 02251/796-0 

kontakt.rnl.ve@strassen.nrw.de 

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 

Regionalniederlassung Ville-Eifel  

Postfach 120161 · 53874 Euskirchen  

Stadt Eschweiler 
Abteilung Planung 
Postfach 13 28 
52233 Eschweiler 

Kontakt: Frau Hess 

Telefon: 02251-796-210   

Fax: 0211-87565-1172210 

E-Mail: marlis.hess@strassen.nrw.de 

Zeichen: 54.02.09(091/21)/VE/4402 

(Bei Antworten bitte angeben.) 

Datum: 25.03.2021 

Regionalniederlassung Ville-Eifel 
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Im Bebauungsplan ist zeichnerisch und/oder textlich auf die Verkehrsemissionen (Staub, Lärm, 

Abgase, Sprühfahnen und Spritzwasser bei Nässe) der angrenzenden oder in der Nähe liegenden 

Straßen hinzuweisen (§ 9 Abs. 1 Ziff. 24 BauGB). Notwendige Schutzmaßnahmen gehen allein 

zu Lasten der Kommunen / der Vorhabenträger und nicht zu Lasten der Straßenbauverwaltung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Marlis Hess 
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>>> <Myriam.Breuer@strassen.nrw.de> 05.07.2021 14:13 >>> 

Guten Tag Her Lützler, 
meine Abteilungsleiterin Frau Ulhas stimmt einer Ausnahmeregelung in diesem Einzelfall zu (Variante 1). 
Die Gemeinde möge bitte die Unterlagen für die wasserrechtliche Erlaubnis erstellen, wobei diese Vereinbarung 
sodann alle Flächen (Kita einschließlich Sportanlagen und Parkplätzen) beinhalten soll. 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Myriam Breuer 

Landesbetrieb Straßenbau NRW 
Regionalniederlassung Ville-Eifel 
Sachgebiet 40400 - Betrieb und Verkehr
Jülicher Ring 101 - 103
53879 Euskirchen
Tel.: 02251/796-463
Mobil: 0152/08719597
Fax: 0211/87565-1172360
E-mail: myriam.breuer@strassen.nrw.de
www.strassen.nrw.de

tel:02251796463
tel:015208719597
mailto:myriam.breuer@strassen.nrw.de
http://www.strassen.nrw.de/
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StädteRegion Aachen•52090 Aachen 

A 70 - Umweltamt 

Dienstgebäude 

Zollernstraße 20 

52070 Aachen 

Telefon Zentrale 

0241 / 5198 – 0 

Telefon Durchwahl 

0241 / 5198 – 7001 

Telefax 

0241 / 5198 – 80700 

E-Mail

Sema.Serttuerk@

StaedteRegion-Aachen.de

Auskunft erteilt 

Frau Serttürk 

Raum 

F325 

Aktenzeichen 

(bitte immer angeben) 

2021/081 

Datum 

24.03.2021 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Telefax Zentrale 

0241 / 53 31 90 

Bürgertelefon 

0800 / 5198 000 

Internet 

www.staedteregion-aachen.de 

Bankverbindungen 

Sparkasse Aachen 

IBAN  

DE21 3905 0000 0000 3042 04 

BIC AACSDE33XXX 

Postbank 

IBAN 

DE52 3701 0050 0102 9865 08 

BIC PBNKDEFFXXX 

Erreichbarkeit 

Buslinien 3, 7, 11, 13,  

14, 21, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 

51, 54, SB 63 bis Haltestelle 

Normaluhr. Ca. 5 Minuten 

Fußweg vom Hauptbahnhof. 

* Elektronischer Zugang zur

StädteRegion  Aachen

Bitte beachten Sie die Hinweise

unter www.staedteregion-

aachen.de/eZugang

Seite 1 von 2 

2. Änderung Bebauungsplan Nr. 248 Sportplatz Dürwiß
Ihr Schreiben vom 24.02.2021

Sehr geehrter Herr Schotten, 

die StädteRegion Aachen nimmt zur vorgelegten Bauleitplanung wie folgt Stel-
lung. 

A 70 – Umweltamt 

Allgemeiner Gewässerschutz: 

Es bestehen zurzeit Bedenken. 

Niederschlagswasser von Grundstücken, die nach dem 1. Januar 1996 erstmals 
bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden, 
soll gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit § 44 Landeswasser-
gesetz ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation oh-
ne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften 
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.  

Die Niederschlagswasserentsorgung ist in den vorliegenden Unterlagen nicht 
ausreichend dargestellt. Für die wasserwirtschaftliche Prüfung ist die Vorlage 
von detaillierten Unterlagen und Nachweisen erforderlich. Hierzu verweise ich 
auf mein Rundschreiben vom 21.09.2017 – Niederschlagswasserbeseitigung. 
Nach Vorlage eines Entwässerungskonzeptes mit Nachweis der Niederschlags-
wasserbeseitigung erfolgt eine weitere Stellungnahme. 

Die anfallenden Schmutzwässer sind der öffentlichen Kanalisation zuzuleiten. 

Für die Erweiterung des bestehenden Kanalnetzes ist eine Anzeige gemäß 
§ 57.1 LWG bei der Unteren Wasserbehörde einzureichen. Hier ist darzustellen
und nachzuweisen, dass das bestehende Kanalnetz die zusätzlich anfallenden
Niederschlagswässer aufnehmen kann.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Veit unter der Tel.-Nr. 0241/5198-2540 zur 
Verfügung. 

Stadt Eschweiler 
610 - Abt. für Planung und Denkmalpflege 
Herrn  Schotten  
Johannes-Rau-Platz 1 
52233 Eschweiler 
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Seite 2 von 2 

Immissionsschutz: 

Eine Stellungnahme ist nicht möglich, die Planunterlagen sind unvollständig. 

Begründung: 

Gemäß dem Abschnitt 7.3 „Immissionsschutz“ der Begründung zur 2. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 248, Stand 25.01.2021 werden die Angaben zum Immissionsschutz im 
weiteren Verfahren ergänzt. 

Ich bitte um erneute Beteiligung, sobald die Ergänzung erfolgt ist. 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Kern unter der Tel.-Nr. 0241/5198-2152 zur Verfügung. 

Natur und Landschaft: 

Es bestehen keine Bedenken. 

Die im weiteren Verfahren durchzuführende Artenschutzuntersuchung ist mir zur Prüfung vorzu-
legen.  

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Boronowsky unter der Tel.-Nr. 0241/5198-2634 zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  

Gez. Frederic Wentz 
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Sebastian Schotten - Entwässerungskonzept zur 2. Änderung des Bebauungsplans 248 - 
Sportzentrum Dürwiß -

Von: Veit, Sabine (Städteregion Aachen) <Sabine.Veit@staedteregion-aachen.de>
An: 'Sebastian Schotten' <Sebastian.Schotten@eschweiler.de>, 'Arnd Luetzler'...
Datum: 29.07.2021 09:59
Betreff: Entwässerungskonzept zur 2. Änderung des Bebauungsplans 248 - Sportzentrum 

Dürwiß -
CC: Smyra, Katharina (Städteregion Aachen) <Katharina.Smyra@staedteregion-aa...

Guten Tag Herr Schotten, guten Tag Herr Lützler,

es bestehen keine Bedenken, wenn die folgenden Nebenbestimmungen eingehalten werden:

Nebenbestimmungen:

• Das anfallende Schmutzwasser ist der öffentlichen Kanalisation zuzuleiten.

• Das Niederschlagswasser ist in das Entwässerungssystem der L238 der Straßen NRW
zuzuleiten. Für die Einleitung in das bestehende Versickerungsbecken ist ein neuer
Erlaubnisantrag gemäß §§ 8, 9, und 10 WHG vorzulegen.

• Dauerhafte Hausdrainagen dürfen nicht betrieben werden. Keller und Gründungen
müssen entsprechend der Grund- und Schichtenwasserverhältnisse geplant und
ausgeführt werden. (Keine Kellergeschosse vorsehen oder Keller mit wasserdichter
Wanne planen und ausführen).

Hinweis:

• Es wird darauf hingewiesen, dass bei einer thermischen Nutzung (Wärmepumpen mit
Sonden, Flächen- oder Spiralkollektoren und Ähnliches) des Erdbereiches oder des
Grundwassers eine wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Wasserbehörde der
Städteregion Aachen zu beantragen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Sabine Veit 

StädteRegion Aachen 
A 70.1 Umweltamt 
Wasserwirtschaft
Raum F 340, Zollernstraße 20, 52070 Aachen 
Postanschrift:
StädteRegion Aachen
52090 Aachen 
Telefon +49(241)51987053
Telefax +49(241)51987053

Page 1 of 2
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E-Mail: Sabine.Veit@staedteregion-aachen.de
http://www.staedteregion-aachen.de
http://www.facebook.com/StaedteRegionAachen

Page 2 of 2
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